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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

über die Errichtung der "Stiftung Opferhilfe Bayern" (Drs. 16/11626) 

- Zweite Lesung -

und

Bestimmung

der Vertreter des Landtags im Stiftungsrat

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hierzu eine Redezeit von fünf Minu

ten pro Fraktion vereinbart. Erster Redner ist Herr Kollege Heike für die Fraktion der 

CSU. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Jürgen W. Heike (CSU): Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen! Ich 

hoffe, dass wir jetzt etwas zügiger zum Ziele kommen. Der Zweck des Opferhilfegeset

zes, das wir schon in verschiedenen Ausschüssen besprochen haben, ist hauptsäch

lich die finanzielle Unterstützung von Opfern, denen schnell und unbürokratisch gehol

fen werden soll. Es handelt sich um eine Unterstützung für diejenigen, die sonst häufig 

aus wirklich tragischen Gründen leer ausgegangen sind. Ich sage dazu: Es ist eine 

Unterstützung, aber auf keinen Fall ein voller Ersatz für Schäden, die eintreten. Es 

handelt sich um eine erste Hilfe, die wir brauchen, die notwendig ist und auf die es bis

her keinen Rechtsanspruch gab.

Für uns ist es wichtig, dass wir ein Signal setzen. Der Aufbau dieser Opferhilfe wird 

begrüßt. Im Übrigen sehen auch die Verbände weitestgehend positiv, dass wir diese 

Initiative ergriffen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Verbände selbst als 

Empfänger dieser Leistungen infrage kommen werden. Es geht also nicht nur um ein

zelne Personen.

Natürlich hat es auch Kritik an den Mittelzuweisungen gegeben.Man sagt, dadurch 

werde die eine oder andere NGO weniger Mittel bekommen. Das ist aber nicht der 
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Fall. Es ist ausdrücklich verankert, dass die Mittel des Staates aus den Bußgeldern 

sowie aus den Einstellungsverfügungen kommen, die sonst der Staatskasse zuflös

sen, und somit die NGOs selbst nicht direkt betroffen sind. Der Grundstock soll und 

kann aufgefüllt werden; das ist selbstverständlich. Im Moment ist das nur ein Zeichen, 

und ich gehe davon aus, dass dieses Zeichen notwendig und richtig war und dass es 

deshalb - ich betone, wie es der Kollege Arnold im Ausschuss auch gesagt hat - nur 

ein erster Schritt sein kann. In diesem Punkt stimme ich dem Kollegen Arnold zu. Es 

ist aber kein Placebo, sondern es ist der Versuch, zu einer vernünftigen Lösung für die 

Zukunft zu kommen, um den Opfern, die sonst leer ausgingen, eine Unterstützung zu

kommen zu lassen.

Es gab noch eine Diskussion über die Größe des Stiftungsrates. Für mich ist selbst

verständlich, da oft geklagt wird, es seien nicht alle und nicht genügend beteiligt, dass 

jede Fraktion in diesem Stiftungsrat vertreten sein soll. Ich sehe das als Zeichen der 

Achtung vor dem Parlament und halte es daher für richtig und notwendig. Alle Fraktio

nen sind dabei, und deshalb stimmen wir dem Vorschlag des Rechtsausschusses und 

der anderen mitberatenden Ausschüsse zu. Die Änderungen sind zu Protokoll gege

ben. Diese werden von uns so akzeptiert. Ich halte es für richtig, dass wir die Präsenz 

- wie wir das schon diskutiert haben, Herr Kollege Arnold - nicht nur in Oberbayern 

und im Süden Bayerns stärken; es gehört auch der Norden dazu. Dem wird Rechnung 

getragen, und deswegen bitte ich um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Arnold das 

Wort.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die SPD stimmt die

sem Entwurf zu. Es ist die Spätzeugung eines vor Zeiten angekündigten Embryos. 

2010 haben Sie erklärt, die Opferhilfe in Gang setzen zu wollen. Jetzt, im Jahr 2012, 

sind wir tatsächlich dabei, das auf den Weg zu bringen. Dieser Embryo ist gezeugt 
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aus dem Gedanken, dass die bundesrechtlichen Regelungen bei Weitem nicht ausrei

chen, um das Leid und das Elend der Geschädigten adäquat ausgleichen zu können. 

Der Gedanke, das unbürokratisch zu regeln, und ein Blick auf die Homepage der Bun

desbeauftragten zum Opferentschädigungsgesetz zeigen, wie erschreckend die der

zeitige Gesetzeslage empfunden wird. Es wird ausgeführt, dass das Opferentschädi

gungsgesetz doch wohl eher ein Opferbeschädigungsgesetz sei, weil die 

Prüfverfahren heftig sind und man Täter insoweit befragen muss, ob Beschädigungen 

tatsächlich adäquat entstanden sind. Wörtlich: Es kann doch nicht sein, dass das Ver

sorgungsamt den Täter als Zeugen dafür lädt, um seine Aussage dazu zu verwenden, 

finanzielle Ansprüche zurückzuweisen.

Es besteht in der Tat ein Bedürfnis, die Angelegenheit zu regeln. Hierzu ist die Opfer

hilfe ein embryonaler Ansatz. Der Freistaat Bayern hat - ich habe es schon zitiert - in 

Bezug auf Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz im Jahre 2005  10,4 Mil

lionen gezahlt hat, im Jahre 2009 16,3 Millionen. Wir reden von Millionenbeträgen in 

einem zunehmend schmäler werdenden Korridor an Finanzleistungen. Wenn dieser 

Embryo Opferentschädigung hoffentlich zum Säugling erstanden ist, stehen ihm gera

de einmal 70.000 Euro als Basis, als Unterhaltsgeld zur Verfügung. Bei diesem gerin

gen Satz muss man befürchten, dass die Zukunft des Säuglings nicht gesichert ist. 

Deswegen weisen wir von vornherein darauf hin, dass diese Speisung aus Bußgel

dern nicht allein genügt, sondern regen an, dass auch aus dem Haushalt Mittel bereit

gestellt werden.

Wie sieht es mit der Kinderstube des Säuglings aus? Ein Blick in den Haushaltsver

merk im Nachtragshaushalt 2012 zum Kapitel 04 01 Titel 124 01 der Justiz genügt. 

Dort steht: "Der Stiftung Opferhilfe können Räume des Staatsministeriums der Justiz 

und für Verbraucherschutz zur unentgeltlichen Nutzung überlassen werden. Sie kann 

ferner im bescheidenen Umfang auf sonstige Infrastruktur … des Ministeriums unent

geltlich zugreifen." Was heißt das? Wer zahlt die Mittel? Wahrscheinlich wiederum 

nicht das Ministerium. Das ist doch ein Placebo, was wir so nicht dulden können und 
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entsprechend kritisieren müssen. Auch wenn wir dafür sind, ist es das Recht der Op

position, die Mangelhaftigkeit dieses Entwurfes entsprechend zu geißeln. Wir werden 

im Rahmen unserer Tätigkeit dafür Sorge tragen, dass die Angelegenheit in geordnete 

Bahnen kommt.

Wenn Sie sagen, die Opferhilfe werde entsprechend von Bußgeldern gespeist: Ich war 

neun Jahre lang Richter und habe Bußgelder verteilt - an die Lebenshilfe, den Stadtju

gendring, Resozialisationshilfe usw. Diese Gelder müssten entsprechend umgeleitet 

werden. Es handelt sich um ein Hütchenspiel. Wir müssten sicherstellen, dass im 

Staatshaushalt festgelegt wird, dass Bußgelder direkt dieser Opferhilfe zur Verfügung 

gestellt werden.

Dass wir die regionale Südlastigkeit insoweit beseitigt haben, ist dankenswerterweise 

der Disziplin des Parlaments geschuldet. Tatsächlich wird die Opferhilfe nicht definiert 

oder bestimmt von entsprechenden Erziehungsberechtigten zwischen Lech und Isar. 

Sogar die Leute am Main haben die Chance, daran mitzuarbeiten. Wir können sagen, 

dass es sich um einen Schritt in die richtige Richtung handelt, es ist aber nicht einmal 

ein kleiner Schritt, sondern nur eine Minimalbewegung. Deswegen ist dies auch als 

embryonale Geburtshilfe zu bezeichnen. Wir werden dabei helfen, weil der Gedanke 

gut ist.

Es darf aber nicht sein, dass dieses Opferhilfegesetz ein Alibi ist, das die Beteiligten 

gewissensbezogen schützt, und dass die wirklich Geschundenen in den Stürmen ihres 

Unwohlseins und ihrer Not alleine gelassen werden. Ich habe die große Sorge, dass 

gerade dies geschieht. Wir werden konstruktiv mitarbeiten, aber wir fordern bereits 

jetzt abstrakt und konkret, die Mittel zu erhöhen. Die Zuschüsse, die der Freistaat Bay

ern zum Juristentag gezahlt hat, beliefen sich auf 160.000 Euro. 70.000 Euro Opferhil

fe, aber 160.000 Euro für den Juristentag - das ist das Verhältnis, das uns nicht passt.

(Beifall bei der SPD)
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Es hat sich Herr Kollege Streibl zu Wort gemel

det.

Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Es ist sicher ein löblicher Ansatz, den Opfern von Verbrechen zu helfen. 

Es besteht sicher Konsens, dass dies getan werden muss. Ob dies durch ein Opferhil

fegesetz oder eine Stiftung besser geregelt werden kann, sei dahingestellt. Ich kann 

sehr vieles von dem, was Kollege Arnold gerade gesagt hat, nur unterstreichen. Es ist 

eigentlich nur ein Placebo, wenn wir 20.000 Euro für diese Stiftung zur Verfügung stel

len. Der Sinn und Zweck einer Stiftung ist, aus dem Stiftungsvermögen heraus zu han

deln und zu arbeiten. Wenn diese 20.000 Euro pro Jahr mit 3 % verzinst werden, 

haben wir gerade einmal 600 Euro, die wir für ein Opfer im Jahr ausschütten können. 

Das ist nach meiner Meinung lächerlich. Es müsste wesentlich mehr Geld eingestellt 

werden.

Es ist trügerisch zu meinen, man könne diese Summe aus Bußgeldern aufstocken. 

Die Vergabe von Bußgeldern an wohltätige Organisationen und gemeinnützige Ein

richtungen liegt allein in der Entscheidungskompetenz des Richters, der in dieser 

Frage unabhängig ist. Wir können den Richtern nicht vorschreiben, an welche Einrich

tungen sie die Gelder zu vergeben haben. Insoweit denke ich, dass dieser Weg viel

leicht in die Irre geht. Man müsste daher das Vermögen enorm aufstocken.

Ansonsten verschlingt der Stiftungsrat, der über die Vergabe beschließen soll, der mit 

Abgeordneten, Generalstaatsanwälten und hohen Beamten besetzt ist, ein Vielfaches 

an Geld, das anderweitig ausgegeben werden könnte. Deshalb denken wir, dass wir 

diesen Weg nicht beschreiten sollten. Es wäre wesentlich sinnvoller, das Opferent

schädigungsgesetz praktikabel aufzustocken, damit es den Opfern wirklich hilft.

Der beste Opferschutz ist immer noch, Verbrechen zu verhindern, um Opfer zu ver

meiden. Bei diesem Punkt müsste man viel stärker ansetzen. Wir müssten bei der Po

lizei mehr Stellen schaffen und die Folgen der Überalterung abmildern. Dazu gehört 
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auch der zielführende Ausbau des Behördenfunks.Dazu gehört auch, dass die Stellen

pläne bei der Polizei nicht mehr so anmuten, als wenn sie aus dem frühen Neolithikum 

stammen würden, sondern dass sie der heutigen Zeit und Situation angepasst wer

den. Hier muss man ansetzen, damit die Sicherheit in Bayern erhöht wird; und wenn 

man das alles getan hat, um Verbrechen und Opfer zu verhindern, dann kann man 

auch weiter über einen Opferschutz sprechen, aber erst einmal sollte man die grundle

genden Baustellen schließen, bevor man ein Feigenblatt um die Justitia bindet, um zu 

sagen, hier tue man etwas, was bei näherem Hinsehen eigentlich nur lächerlich ist. 

Deswegen werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. - Die nächste Wortmeldung kommt 

von Frau Kollegin Stahl; bitte schön.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren und Damen! Wir lehnen den 

Gesetzentwurf ab. Die Gründung einer Stiftung ist überflüssig, vor allem, wenn sie, wie 

im vorliegenden Fall, im Grundstockvermögen derart wenig Geld erhält. Sie hat den 

falschen Ansatz, weil sie Konkurrenzen zu bestehender Opferhilfe schafft. Sie schafft 

Parallelstrukturen und bindet außerdem Kräfte, die wir woanders bräuchten. Effektivi

tät sieht anders aus.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es wäre einmal grundsätzlich wert, sich hier im Hause über das Stiftungswesen in 

Bayern zu unterhalten, beispielsweise über Vermögen, das teilweise aus Steuergel

dern aus dem Bayerischen Roten Kreuz mit der angegliederten Bergwacht gebildet 

und in eine Stiftung Bergwacht verschoben worden ist. Bei der Landesstiftung werden 

mal eben 150 Millionen Euro verpulvert, und außer der Opposition kümmert es nie

manden. Und dann sprechen wir über Stiftungsneugründungen, die aus meiner Sicht 

erst einmal nur Placebos sind.
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Es wird viel und zu Recht über Opferhilfe gesprochen. Wir hatten erst kürzlich die De

batte zu den Opfern von Naziübergriffen. Dankenswerterweise haben sich Bund und 

Land bereit erklärt, den Angehörigen der vom NSU Ermordeten Hilfe zukommen zu 

lassen. Aber es gab und gibt eine ganze Reihe von Opfern rechtsextremistischer 

Übergriffe, die bis heute kein Geld erhalten haben, und ich frage mich: Würden sie 

beispielsweise Geld aus der Stiftung bekommen, wenn es um existenzielle Fragen, 

zum Beispiel Berufsausübung, ginge, für die ich ein Auto oder anderes brauche?

Die Kategorien des Opferentschädigungsgesetzes sind so angelegt, dass tatsächlich 

eine Lücke besteht; darin sind wir uns einig. Nur würde ich dafür plädieren - und Sie 

sind immerhin auf der Bundesebene mit in der Regierungsverantwortung -: Schließen 

Sie diese Lücke und überlegen Sie sich einmal, wie man bundesweit für mehr Gerech

tigkeit sorgen kann.

Außerdem kann diese Stiftung nur sinnvoll arbeiten, wenn zumindest neben den Gel

dern für den Aufbau und dem - Pardon! - lächerlichen Stiftungsvermögen - - Wir sehen 

bei der Stiftung Datenschutz, dass es überhaupt nichts bringt, wenn keine ordentli

chen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Überlegen Sie einmal, ob Sie - 

vielleicht sagen Sie später noch einen Satz dazu, Frau Justizministerin - denn nicht im 

nächsten Haushalt eine Haushaltsstelle dafür einrichten, mit der festgelegt wird, wie 

viel Geld aus dem Haushalt des Justizministeriums in diese Stiftung übergeht; denn 

tatsächlich sind aus Geldbußen und -strafen sowie Verwarnungsgeldern Mittel vorhan

den, die von fünf Millionen über 2,72 Millionen bis zu angedachten drei Millionen Euro 

reichen. Hier wäre noch Luft.

Der Spendenkuchen - auch das ist einer unserer Kritikpunkte an dieser Stiftung; das 

haben Sie angesprochen, und es wird von Ihnen vermutlich auch nicht bestritten wer

den - wird nicht größer, davon bin ich überzeugt. Er ist nicht beliebig vermehrbar, des

halb muss natürlich darauf geachtet werden, bei der Entschädigung und Hilfe für 

Opfer nicht noch zusätzliche Konkurrenzen zu schaffen. Dies wird jedoch mit einer sol

chen Stiftung getan, in der im Übrigen im Stiftungsrat lediglich eine Vertreterin bzw. 

Protokollauszug
106. Plenum, 17.07.2012 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 7 



ein Vertreter anderer Opferorganisationen vorgesehen ist, dafür aber viele aus der 

Justiz, und natürlich alle fünf aus den Fraktionen. Ich wäre ebenfalls dafür gewesen, 

dass man sich überlegt, ob man die Organisationen sehr viel besser einbindet. Auch 

das ist ein weiterer Kritikpunkt.

Außerdem werden mit einer solchen Stiftung Parallelstrukturen geschaffen; denn Geld 

wird zukünftig auch weiterhin aus den Verwarnungen und Bußgeldern an das Justiz

ministerium fließen, da die Richterinnen und Richter unabhängig sind. Gleichzeitig 

wird vielleicht ein Teil an die Stiftung gehen, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede 

stellen, aber ich frage mich, wieso man dann hier doppelt arbeitet und nicht alles im 

Ministerium zusammenführen kann.

Eine Reform des Opferentschädigungsgesetzes bei Stärkung der vorhandenen Struk

turen und eine transparent organisierte Ausschüttung der Gelder sollte angedacht 

werden, die bereits am Justizministerium vorhanden sind. Außerdem ist zu überlegen, 

wie man die verschiedenen bereits existierenden Opferhilfen stärkt. Dazu gehören 

auch die Frauennotrufe, auch wenn sie per se erst einmal nichts mit Entschädigung zu 

tun haben.

Dass Sie selbst etwas tun könnten, zeigt die offizielle Evaluierung der Arbeit der Jus

tiz. Hierzu haben die Opferzeugen zu 38 % beklagt, dass ihre Bedürfnisse von Rich

tern und Richterinnen eher schlecht bzw. sehr schlecht berücksichtigt würden. Dort 

sollten Sie beginnen, bevor Sie irgendwelche Scheinwelten aufbauen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. - Für die FDP-Fraktion spricht Kol

lege Dr. Fischer; bitte sehr.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

haben jetzt viele unterschiedliche Gedanken zum Thema Opferschutz gehört, aber ich 

denke, in einem sind wir uns einig: Opfer von Straftaten leiden erheblich an den kör
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perlichen, seelischen sowie den wirtschaftlichen Folgen der Tat; und sie erhalten die 

Folgen bzw. Schäden überhaupt nicht oder nur teilweise ausgeglichen.

Ja, es gibt ein Opferentschädigungsgesetz, dessen Leistungen einiges abdecken - 

aber eben nicht alles. Über die gesundheitlichen Folgen der Tat hinaus sind beispiels

weise hohe Sach- und Vermögensschäden überhaupt nicht erfasst, für die es keine 

Versicherung gibt. Über das Ziel des Gesetzentwurfes sind wir uns einig: Wir wollen 

die Opfer von Straftaten in den vom Opferentschädigungsgesetz nicht abgedeckten 

Fällen nicht allein lassen. Dass es dort eine Lücke gibt, darin sind wir uns ebenfalls 

einig. Wir wollen und dürfen die Opfer von Straftaten nicht vergessen, und wir dürfen 

sie nach dem Leid auch am Ende eines Strafprozesses nicht im Regen stehen lassen. 

Wenn wir ihr erlittenes Unrecht auch nicht ungeschehen machen können, so ist es 

doch zu begrüßen, wenn eine gewisse finanzielle Entschädigung geschaffen wird. Das 

ist natürlich kein allzu großer Trost, aber besser, als wenn die Opfer leer ausgehen.

Nun haben wir einige Kritikpunkte am Gesetzentwurf gehört, und im Wesentlichen sind 

es drei Aspekte, die kritisiert werden:

Zum Ersten steht der Vorwurf im Raum, es würden Doppelstrukturen geschaffen. Das 

Opferentschädigungsgesetz ist ein Bundesgesetz, und ich muss schon sagen: Wenn 

wir hier im Bayerischen Landtag die Verantwortung haben, dann ist es zunächst unse

re Sache, eine Lücke zu schließen, und nicht zu sagen: Berlin soll handeln. Das ist un

sere Aufgabe, und diese nehmen wir ernst.

(Zuruf der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜNE))

Zum Zweiten: Ich bin Vertreter im Bayerischen Landtag und nicht Vertreter der Bun

desregierung. Sie waren vorhin als Vertreterin sehr stark darauf bedacht, liebe Kolle

gin von den GRÜNEN, dass Sie nicht die Verantwortung für Baden-Württemberg über

nehmen, und ich übernehme nicht die Verantwortung außerhalb meines Bereiches. 

Ich stehe hier in Verantwortung für den Freistaat Bayern.
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(Beifall bei der FDP - Zuruf der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜNE) - Zuruf 

des Abgeordneten Florian Streibl (FREIE WÄHLER))

Der dritte Gesichtspunkt: Sie sagen, es seien aufwendige Strukturen vorhanden. Der 

Stiftungsrat kostet Geld und Zeit, Kollege Streibl. Jetzt sage ich einmal: Zeit - mag 

sein, Geld - eher weniger; denn er wird ehrenamtlich tätig sein.

In den Stiftungsräten sind keine Vertreterinnen und Vertreter, die etwas dafür bekom

men, sondern sie tun das, um den Opfern zu helfen, und ich denke, diese Zeit sollten 

wir uns im Interesse der Opfer nehmen.

Damit bin ich beim vierten Punkt, der Frage der Finanzausstattung. Ich gebe offen zu: 

Ich hätte mir persönlich ebenfalls eine größere Finanzausstattung gewünscht. Es wäre 

nicht ehrlich, wenn ich etwas anderes sagen würde. Ich hätte hier ein höheres Kapital 

lieber gesehen. Aber mir ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung lieber als über

haupt kein Schritt,

(Zuruf des Abgeordneten Horst Arnold (SPD))

und mir ist der Spatz in der Hand - wie das alte Sprichwort sagt - lieber als die Taube 

auf dem Dach.

Was Ihr schönes Bild vom Embryo anbetrifft, Kollege Arnold: Wir alle - auch Sie - 

haben einmal als Embryo angefangen. Aus manchem von uns ist auch durchaus 

etwas geworden. Deswegen bin ich absolut sicher, dass auch dieses Baby "Stiftung 

Opferhilfe" sich hervorragend entwickeln und daraus ein kräftiger und gesunder Säug

ling werden wird.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Fischer. - Als 

Nächste bekommt Frau Staatsministerin Dr. Merk für die Stellungnahme der Staatsre

gierung das Wort.
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Staatsministerin Dr. Beate Merk (Justizministerium): Herr Präsident, Kolleginnen 

und Kollegen! Manchmal kann man einfach nur den Kopf schütteln und sich wundern, 

dass man dazu von der Opposition nur Negatives hört, wenn man einen solchen Ge

setzentwurf einbringt.

Wir beginnen mit der Entschädigung von Opfern, die ihre Entschädigung nicht aus 

dem Opferentschädigungsgesetz und auch nicht von den Tätern bekommen, weil bei 

denen nichts zu holen ist, und damit in eine Lücke fallen. Für diese Opfer tun wir 

etwas, und das nicht zum ersten Mal, sondern wir haben bereits im Jahre 2010 etwas 

für die Opfer getan, Herr Arnold, das wissen Sie. Das waren zwar nur 110.000 €, die 

wir aus unserem eigenen Haushalt eingebracht haben, aber wir haben durchaus fest

gestellt, dass wir damit eine Menge haben bewirken können.

Sie sprechen die Finanzierung dieser Stiftung an. Da verstehe ich nicht, wenn gesagt 

wird, dass wir das aus den Zinsen eines Grundstockvermögens erreichen sollten. Herr 

Streibl, Sie wissen, dass wir dafür einen zweistelligen Millionenbetrag benötigen wür

den, den es in einem Entschädigungsfonds in keinem einzigen Bundesland gibt. Wenn 

wir aber die Bußgelder nehmen, die an den Staat gehen - das sind, wenn ich mir das 

Jahr 2010 anschaue, rund 30 % oder umgerechnet 5,5 Millionen Euro -, dann ist das 

doch etwas. Ich meine, es ist ein sehr guter Anfang, um damit gut arbeiten zu können. 

Dann müssen wir abwarten, ob wir aufstocken müssen oder nicht. Damit ist ein guter 

Anfang gemacht.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Wenn wir im Gesetz die Möglichkeit schaffen, dass die Stiftung kein Personal bezah

len oder Räume und Ähnliches mehr anmieten muss, sondern dafür die Möglichkeit 

bieten, Overheads aus dem Justizministerium zur Verfügung zu stellen, dann ist das 

der richtige Weg, um sparsam und gezielt im Sinne der Opfer zu arbeiten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, insofern sind Äußerungen wie "lächerlich" 

und Ähnliches nicht in Ordnung. Ich denke mir: Wenn man nichts hören und sehen will 
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und immer nur meckert, dann ist das nicht der richtige Weg, um den Opfern entgegen

zukommen. Mit irrationalen Forderungen schaffen wir das auch nicht.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Deshalb sage ich es noch einmal: Wir bekommen diese Finanzierung hin. Sie haben 

auf die Unabhängigkeit der Richter verwiesen. Es sind nicht nur die Richter, sondern 

es sind auch die Staatsanwälte, von denen wir Bußgelder bekommen. Nachdem wir 

genau diesen Weg einschlagen, wird das nicht dazu führen, dass andere Opferver

bände darunter leiden müssen, weil wir ganz klar aus den Zuweisungen für den Staat 

genug haben könnten. Die Politik ist hierbei die Kunst des Möglichen und nichts ande

res. Wir sind auf einer Zielgeraden, um Gutes zu bewerkstelligen. Im Herbst könnten 

wir beginnen. Man kann das Ganze natürlich auch wieder vertagen, aber ich glaube 

nicht, dass wir dann im Interesse der Opfer arbeiten werden.

Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte ich Sie sehr herzlich, die

sem Beschluss zu folgen, sodass wir im Herbst an die Opfer die ersten Zahlungen 

ausweisen können.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Frau Staatsministe

rin, einen Moment bitte. Wir haben noch eine Zwischenbemerkung von Frau Kollegin 

Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Es ist nur eine Frage. Frau Justizministerin, wenn Sie 

davon sprechen, dass circa fünf Millionen Euro an Geldbußen und Verwarnungsgel

dern eingehen, dann ist das ein Betrag, den es 2008 gab. Dann gab es 272 Millionen 

Euro, und jetzt ist von 319 Millionen Euro im Haushalt die Rede, die an das Justizmi

nisterium gehen. Darf ich Sie so verstehen, dass Sie bereit sind, im nächsten Doppel

haushalt eine Haushaltsstelle einzurichten? Und wenn ja: Welchen Betrag wird diese 

Haushaltsstelle umfassen?
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Ist Ihnen bekannt, wie hoch diese Schäden teilweise sind? Wenn ich zum Beispiel an 

das demolierte Auto der Opfer aus rechtsextremistischen Übergriffen in Fürth denke, 

dann war das ein Schaden von 8.000 Euro, der nur zu einem Bruchteil von der Versi

cherung übernommen wurde. Sehen Sie eine Chance, dass zukünftig Beträge in die

ser Höhe fließen? Bei einem Grundstockvermögen von 20.000 Euro?

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Frau Ministerin, bitte.

Staatsministerin Dr. Beate Merk (Justizministerium): Es gibt besonders für die Schä

den aus rechtsextremistischen Taten einen Fonds beim Bund. Das wissen Sie wahr

scheinlich, Frau Stahl. Ich gehe nicht von dem Grundstockvermögen aus, sondern ich 

gehe von dem Vermögen aus, das wir durch die Geldbußen bekommen werden. Ich 

werde im Moment natürlich keine Stellung dazu nehmen, ob es einen weiteren Haus

haltsansatz, in welcher Höhe auch immer, geben wird. Das ist der Unterschied: Wir 

sind in der Verantwortung. Wir machen Haushaltspolitik nach den Bedürfnissen, die 

dann da sind, und warten jetzt ab, was wir mit diesem Gesetz erreichen können. Wir 

warten auch ab, wie sich die Haushaltssituation dann gestalten wird, und ich werde 

deswegen dazu jetzt nichts sagen.

Ich bin überzeugt davon, dass wir mit diesem Stiftungsgesetz das erreichen können, 

was wir Ihnen dargestellt haben. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann - das ist 

richtig - werden wir uns darum bemühen, anderweitig mehr Geld zu bekommen. Aber 

jetzt gehe ich erst einmal davon aus, nachdem die Zahl der Verfahren auch ansteigt, 

dass wir die entsprechenden Geldbußen requirieren können.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. - Die Aus

sprache ist damit geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 

der Gesetzentwurf, Drucksache 16/11626, und die Beschlussempfehlung des feder

führenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucher

schutz, Drucksache 16/13145, zugrunde. Der endberatende Ausschuss empfiehlt Zu
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stimmung mit der Maßgabe verschiedener Änderungen. Ich verweise insoweit auf die 

Drucksache 16/13145.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die CSU, die FDP und die SPD. 

Gegenstimmen? - Das sind die FREIEN WÄHLER und die GRÜNEN. Stimmenthal

tungen? - Stimmenthaltungen sehe ich keine. Damit ist der Gesetzentwurf angenom

men und so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. - Ich sehe keinen Widerspruch. Wer dem Gesetzentwurf in der 

Fassung des endberatenden Ausschusses seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben. - Das sind wieder die CSU, die FDP und die SPD. Gegen

stimmen? - FREIE WÄHLER und GRÜNE. Stimmenthaltungen? - Diese sehe ich 

nicht. Das Gesetz ist damit angenommen. Es trägt den Titel: "Gesetz über die Errich

tung der ‚Stiftung Opferhilfe Bayern’".

Nach Artikel 7 Absatz 1 des soeben beschlossenen Gesetzentwurfs besteht der künfti

ge Stiftungsrat aus mindestens 15 Mitgliedern. Davon kann der Landtag in dieser 

Wahlperiode fünf Mitglieder bestimmen, wobei jede Fraktion ein Mitglied benennen 

kann.

Um die erste Stiftungsratssitzung rechtzeitig vorbereiten zu können, hat die Staatsmi

nisterin der Justiz und für Verbraucherschutz gebeten, die fünf Mitglieder des Baye

rischen Landtags noch vor der Sommerpause zu bestimmen. Hierüber soll heute be

reits im Vorgriff Beschluss gefasst werden. Hinsichtlich der von den Fraktionen 

benannten Mitglieder verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)
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Ich gehe davon aus, dass wir hierüber nicht einzeln abstimmen müssen, sondern über 

alle Vorschläge gemeinsam abstimmen können. - Widerspruch erhebt sich nicht. Dann 

lasse ich darüber abstimmen.

Wer damit einverstanden ist, dass der Landtag die von den Fraktionen benannten Mit

glieder des Landtags zu Mitgliedern des Stiftungsrates bestimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Das scheint einstimmig zu sein. Gegenstimmen? - Keine. Stimment

haltungen? - Auch keine. Dann ist das einstimmig so beschlossen.

Damit bestimmt der Landtag die von den Fraktionen benannten Mitglieder des Land

tags zu Mitgliedern des künftigen Stiftungsrats der "Stiftung Opferhilfe Bayern".
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